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Der Bürgermeister informiert 
 

Geschätzte Berndorferinnen und Berndorfer! 
 

Berndorfer Dorffest mit Pferdekut-
schengala wird nicht durchgeführt! 
 
Die Dorffestgemeinschaft hat bei der Sitzung am 
16. Juli 2021 beschlossen auch heuer das für 12. 
September 2021 geplante Dorffest mit Pferdekut-
schengala nicht zu veranstalten. 
 

Ergebnisse der Gemeindevertretungs-
sitzung vom 8. Juli 2021  
 
Die Bauarbeiten im Neubau sowie die Umbauar-
beiten im Bestand des Kindergartens gehen zügig 
voran. Die Fenster wurden bereits eingesetzt, die 
Trockenbauarbeiten sind in vollem Gang und mit 
Fliesenlegearbeiten sowie der Elektroinstallation 
wurde begonnen.  
 
Die Errichtung der verschiedenen Gewerke 
konnte laut vorgegebenem zeitlichen Rahmen be-
gonnen werden und es sollte einer Fertigstellung 
bis Ende des Jahres nichts im Wege stehen. 
 
 
 

 

 
 
Der Kindergarten-Rohbau wurde von der Ge-
meindevertretung bereits besichtigt. 
 
Bis zur Fertigstellung des Kindergartens bieten 
sich aufgrund der Nähe zum Kindergarten die 
Räumlichkeiten des oberen Stockwerkes im alten 
Pfarrhof, die derzeit nicht genutzt werden, als 
Ausweichquartier an.  
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Ein dementsprechender Mietvertrag wurde erar-
beitet und sieht vorerst eine Befristung auf fünf 
Jahre mit einer halbjährlichen Kündigungsfrist 
vor. 
 
Die Nutzung von leerstehenden Räumlichkeiten 
ist zudem im Sinne einer e5-Gemeinde. 

Bild: Unsere Bauhofmitarbeiter bei Adaptierungsarbeiten.  
 
 

Die Gemeindevertretung genehmigte den Miet-
vertrag mit den röm. kath. Pfarrpfründen mehr-
heitlich mit einer Stimmenthaltung.  
 
 
Weiters wurde von der Gemeindevertretung ein-
stimmig beschlossen: 
 
 Ein Kostenrahmen von € 210.000,-- zur Sa-

nierung des Sportheim- und Bauhofgebäu-
des; 

 

 Die Teilabänderung des Flächenwidmungs-
planes – Lückenschließung im Grünland – im 
Bereich Großenegg; 

 

 Die Teilabänderung des Flächenwidmungs-
planes und Erweiterung des Bebauungspla-
nes – Baulandsicherungsmodell Unterkarel-
len, Erweiterung II; 

 

 Die Erweiterung des vorgelegten Stellenpla-
nes der Gemeinde im Bereich Kindergarten; 

 

 Die Auftragsvergabe des Abwasserbeseiti-
gungsprojektes Reichl/Hochkreuzweg/Rei-
terbach an den Bestbieter; 

 

 Die Aufschließungsstraße von der Abzwei-
gung des Hochkreuzes Richtung Reiterbach-
straße bis zur Abzweigung in die L207 und 
die Reiterbachstraße als „Hochkreuz“ zu be-
zeichnen. 

 
 

 

Bei   der   Gemeindevertretungssitzung 
am  26. August 2021  wurden   folgende 
Punkte beschlossen: 
 
 Den Kaufvertrag zum Ankauf der an den 

Schulgarten angrenzenden Liegenschaft 
(Grdst.-Nr.: 313/1, 313/2 und 313/4 in KG 
56504 Berndorf) zu genehmigen; 
 

 Den Verkaufspreis für die Grundstücke im 
Baulandsicherungsmodell Unterkarellen an 
den Verbraucherpreisindex (VPI) anzupas-
sen und mit € 103,00/m² festzulegen. 

 
Berndorf impft 
 

Am 3. August 2021 gab es die Möglichkeit in 
Berndorf an der Impfaktion des Landes Salzburg 
teilzunehmen.  
 

 
 
Mehr als 100 Bürger kamen zum Impfbus nach 
Berndorf, um sich unkompliziert ohne Voranmel-
dung von einem Team des Roten Kreuzes impfen 
zu lassen.  
Mit dieser Aktion wird ein weiterer Schritt zur 
Eindämmung der Pandemie gesetzt und trägt zum 
individuellen Schutz des Einzelnen bei.  
Danke an das Team des Roten Kreuzes Salzburg! 

 
Segnung Feuerwehrbus 
 

Nach über 25 Jahren musste der alte Mannschafts-
bus der Freiwilligen Feuerwehr Berndorf auf-
grund technischer Mängel aus dem Dienst ge-
nommen werden. 
 
Am 4. April 2021 wurde des neue MTFA (Mann-
schaftstransportfahrzeug), ein MAN TGE 3.180 
in den Dienst der FF- Berndorf gestellt.  
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Da das 125-jährige Feuerwehrfest coronabedingt 
nicht stattfinden konnte, wurde das MTFA bei der 
Florianifeier am 4. Juli 2021 von unserem Herrn 
Pfarrer Mag. Christoph Eder gesegnet.  
 
Nach der Segnung fand beim Neuwirt die Jahres-
hauptversammlung der FF-Berndorf statt.  

 
Den Kameraden wünsche ich alles Gute, viel Er-
folg sowie unfallfreie Fahrten mit dem neuen 
Fahrzeug und stets ein gesundes Eintreffen bei 
Euren Familien nach Einsätzen und Übungen.   
Danke an OFK Ing. Thomas Kirchtag und den 
Kameraden der Feuerwehr Berndorf für ihre Ein-
satzbereitschaft und die gute Zusammenarbeit!   

 
Büchertelefonzelle 
 

Mit viel Eifer und Fantasie wurde von den Schü-
lern der Volksschule Berndorf gemeinsam mit ih-
ren LehrerInnen ein Konzept erarbeitet, eine Te-
lefonzelle zu einer Büchertelefonzelle umzuge-
stalten. 
 
Trotz des schwierigen letzten Schuljahres konnte 
diese aber noch rechtzeitig vor Ferienbeginn fer-
tiggestellt und der eigentlichen Bestimmung 
übergeben werden.  

 

 
Stolz präsentierten die Kinder am 8. Juli die von 
Ihnen gestaltete tolle, neue Büchertelefonzelle. 
Ein wahres Paradies für Bücherfreunde und Lese-
ratten.   
 
Danke an Herrn Peter Feuersinger, von ihm wur-
den die Regale in die Bücherzelle eingebaut. 

 
Solarthermie 
 

Auf Anraten des e5-Teams hat sich die Gemein-
devertretung 2020 entschlossen eine thermische 
Solaranlage auf dem Dach des Sportheims zu in-
stallieren. Die rund 25 m² große Solaranlage ver-
sorgt sowohl das Sportheim als auch den Bauhof 
mit Warmwasser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Um die Energie der leistungsstarken Anlage bes-
ser nutzen zu können wurde zu den zwei beste-
henden 500 lt. Warmwasserboilern ein 2.000 lt. 
Pufferspeicher eingebaut. Die überschüssige 
Energie wird zur Heizungsunterstützung verwen-
det.  

Eine weitere Maßnahme dem Klimawandel ent-
gegenzuwirken und den CO2 Ausstoß zu verrin-
gern.  
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Dank für Blumenschmuck  
 

Auch heuer präsentiert sich Berndorf in schönster 
Blütenpracht. Verantwortlich für den öffentlichen  
Bereich sind die freiwilligen HelferInnen, wie 
Hilda Pertiller entlang der Kirchenmauer und die 
Blumeninseln am alten Dorfplatz, Elisabeth Gug-
genberger und Fam. Hofstätter für die Verkehrs-
inseln bei den Ortseinfahrten. Im Rahmen einer 
gemeinnützigen Beschäftigung für Asylwerber 
übernahm Herr Sulejman Nakajev heuer die Blu-
menpflege im Dorfbereich. 
 
Für den Rest der öffentlichen Blumengestaltung 
und Grünraumpflege sind unsere Gemeindemitar-
beiterInnen Claudia Gruber, Christian Steindl und 
Josef Schleindl, Thomas Flöckner sowie Manfred 
Mayr zuständig.  
 
Ihnen und allen Berndorferinnen und Bern-
dorfern, die sich um schön geschmückte Häuser, 
Gärten und Vorplätze in unserer Gemeinde bemü-
hen, ein herzliches Dankeschön.  

 
Wanderkarte 2021 – Grenzenlos unter-
wegs in den Haunsberg-Gemeinden 
 

Die Haunsberggemeinden 
haben gemeinsam eine neue 
Wanderkarte herausgege-
ben.  
 
Sie kann gerne kostenlos am 
Gemeindeamt abgeholt wer-
den. 
 
 
 
 

 
Ferienkalender 2021 – light 

 

Der Ferienkalender bestand auch heuer wieder 
aus einigen wenigen Angeboten. Einige mussten 
abgesagt werden, einige fanden statt.  

 
Beitrag der Trachtenmusikkapelle und … 
 

… des USV 1960 Berndorf. 
 
Wir danken den Veranstaltern für Ihr Angebot 
und hoffen, dass nächstes Jahr wieder alles nor-
mal ablaufen kann.  
 
(Bilder: TMK und USV1960 Berndorf) 

 
 

Gefahrenzonenplan Berndorf Revision - Entwurfsauflage
 

Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Berndorf 
wurde von der Wildbach- und Lawinenverbauung 
überarbeitet. 
 
Beginnend mit 1. September 2021 liegt der Ent-
wurf des Gefahrenzonenplanes für die Gemeinde 
Berndorf Revision für vier Wochen während der 
Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf.  
 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass jedermann, der 
ein öffentliches Interesse glaubhaft machen kann, 
innerhalb der Auflagefrist zu diesem Entwurf 
schriftlich Stellung nehmen kann. 
 
Die Kundmachung wird an der Amtstafel, auf der 
Gemeindehomepage und auf der dig. Amtstafel 
kundgemacht. 
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Schüler- und Kindergartenkinderbeförderung 2021/2022 

Vom Schülerbeförderungsunternehmen Firma 
Heigerer wurde mitgeteilt, dass die Abfahrtszei-
ten vom letzten Jahr übernommen werden. Vor-
läufige Abfahrtszeiten (Früh) sind: 

 

Mittelschule Mattsee bzw. Private Mittelschule 
Michaelbeuern: 

 

Ab 06:15 Uhr: Reit - Großenegg – Holzhäusl - 
Mangerberg – Höpfling – Berndorf Dorfplatz 
06:30 Uhr – Am Wetterkreuz – Krispelstätt – 
PMS Michaelbeuern ca. 06:40 Uhr. 

 

Ab 06:50 Uhr: Kreised - Gransdorf - Berndorf 
Dorfplatz 07:10 Uhr - PMS-Michaelbeuern 07:20 
Uhr  

Volksschule Berndorf: 
 

Ab 07:25 Uhr: Krispelstätt - Kreuzweg – 
Strauchmühle – Grub – Großenegg – Mangerberg 
– Mayrmühl - VS-Berndorf 07:50 Uhr 
 

Kindergarten:  
Ab 07:55 Uhr: Krispelstätt – Gransdorf –  
Stemesed – Grub – Geiersberg –  
Mayrmühl – KG-Berndorf 08:15 Uhr 
 

Für Rückfragen stehen Ihnen das Gemeindeamt 
Tel.-Nr. 06217/8133 oder das Busunternehmen 
Heigerer unter der Tel.-Nr. 0664/9184270 oder 
0664/75035499 gerne zur Verfügung. 

 

Förderung Super s´Cool Card 2021/2022 durch ÖPNV 
und die Gemeinde Berndorf 

 
Auch heuer gibt es 
wieder die Super 
s´Cool Card Aktion.  
 
Mit der Unterstüt-
zung durch die Mit-
gliedsgemeinden des 

Gemeindeverbandes „Öffentlicher Personennah-
verkehr (ÖPNV) Flachgautakt II und der Ge-
meinde Berndorf reduziert sich auch heuer der 
Preis für die Super s´Cool Card um € 26,- auf  
€ 70,- pro Jahr. 
 
Was ist als Berndorfer Gemeindebürger zu tun: 
 Gehen Sie mit Ihrer Super s´Cool Card zum 

Gemeindeamt Berndorf. 

 Ihre Daten werden erfasst. Sie erhalten von der 
Gemeinde eine Barauszahlung in der Höhe von 
€ 26,- (€ 20,- von ÖPNV und € 6,- von der Ge-
meinde Berndorf). 

 Pro Gemeindebürger/in wird nur eine SUPER 
s´Cool-Card im Zeitraum vom 1. Sep. 2021 – 
31. Aug. 2022 gefördert. 

 
Bitte beachten Sie, dass die Förderung im Schul-
jahr nur bei Vorlage bis 31. Aug. 2022 ausbe-
zahlt werden kann!  

 
Nähere Informationen gibt es beim Salzburger 
Verkehrsverbund Ges.m.b.H., Schrannengasse 
4, 5020 Salzburg, Telefon 0662/875787, 
www.svv-info.at bzw. am Gemeindeamt. 

 
 

Information aus dem Fundamt
 

Es wurden folgende Gegenstände bei uns am Ge-
meindeamt / Fundamt abgegeben. 

 
 Laptop/Notebook mit Notebookhülle 

 USB-Stick schwarz 

 Schlüssel mit Anhänger 

Die Fundsachen können während der Öffnungs-
zeiten vom Eigentümer am Gemeindeamt abge-
holt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass das 

Eigentum an den Fundsachen, falls die Verlierer 
sich nicht melden, nach Ablauf eines Jahres nach 
Anzeige des Fundes beim Fundamt auf den Fin-
der oder bei Verzicht auf jegliche Fundrechte auf 
das Fundamt übergeht. 
 
Die aktuellen Fundgegenstände finden Sie auch 
unter https://www.berndorf.salzburg.at/Buer-
gerservice/Fundamt 
 

http://www.svv-info.at/
https://www.berndorf.salzburg.at/Buergerservice/Fundamt
https://www.berndorf.salzburg.at/Buergerservice/Fundamt
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Informationen zu Reisepass und neuem Personalausweis

Da es laufend Nachfragen bzgl. der Ausstellung 
neuer Reisepässe bzw. Personalausweise gibt, 
möchten wir heute eine generelle Information 
diesbezüglich anbieten: 
 
Eine Reisepass-Neuausstellung ist u.a. in fol-
genden Fällen notwendig: 
 
 Reisepass entspricht nicht mehr den Einreise-

bestimmungen des Gastlandes (z.B. Restgül-
tigkeit) 

 Reisepass ist abgelaufen 
 Namensänderung (insbesondere bei Heirat) 
 Reisepass gibt die Identität nicht wieder 
 Verlust oder Diebstahl 

 
Beachten Sie: 
Reisedokument ist der REISEPASS oder bei Rei-
sen innerhalb der EU auch ein gültiger Personal-
ausweis. Der Führerschein ist KEIN Reisedoku-
ment und auch kein Identitätsnachweis. 
 
Beantragung wo: 
 unabhängig vom Wohnsitz generell bei jeder 

österreichischen Passbehörde (Magistrat o-
der BH- bitte nicht vergessen einen Termin 
zu vereinbaren!) 

 Dauer innerhalb fünf Arbeitstagen (Not- oder 
Expresspässe ausschl. Magistrat/BH) 

 beim Gemeindeamt - Dauer ca.10 – 14 Ar-
beitstage ab Eingang der Zahlung und voll-
ständig ausgefülltem Antrag mit neuem Pass-
foto bei der BH Salzburg-Umgebung 

 Bei der Antragstellung eines Reisepasses für 
Minderjährige unter 18 Jahren muss neben 
dem Kind auch ein Erziehungsberechtigter 
anwesend sein. Bei Scheidung der Eltern 
muss auch ein Gerichtsbeschluss über das 
Sorgerecht des Minderjährigen vorgelegt 
werden. 

 
Vorzulegen sind (gilt auch bei Kindern) – 
wenn kein Reisepass vorhanden ist: 

 
 1 EU-Passfoto (nicht älter als 6 Monate und 

muss den Passbildkriterien entsprechen)  
 Geburtsurkunde 
 Staatsbürgerschaftsnachweis 

 
 

 Gegebenenfalls Heiratsurkunde bei Namens-
änderung bzw. Bescheid über Namensände-
rung 

 Eventuell urkundlicher Nachweis eines aka-
demischen Grades (freiwillig) 
 

Wenn ein Reisepass vorhanden ist, ist dieser 
Pass und ein EU-Passfoto (nicht älter als 6 Mo-
nate und muss den Passbildkriterien entsprechen) 
bei der Antragstellung vorzulegen. 

 
Gültigkeitsdauer eines Reisepasses: 
 
- Für Kinder bis zum 2. Lebensjahr: 2 Jahre 
- Für Kinder vom 2. bis zum 12. Lebensjahr: 

5 Jahre 
- Ab dem 12. Lebensjahr: 10 Jahre 
 
Reisepässe können nicht mehr verlängert werden, 
nach Ablauf der Gültigkeit kann ein neuer Reise-
pass ausgestellt werden. Kinder werden im Reise-
pass der Eltern nicht mehr eingetragen, sondern 
benötigen ein eigenes Reisedokument. Die Aus-
stellung eines Reisepasses benötigt ca. 10 Werk-
tage, bei einem Expresspass dauert die Ausstel-
lung ca. 4 Werktage (Expresspass nur bei der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit Termin möglich). 
 
Kosten: 

 
- Kinderpass bis zum 2. Lebensjahr: gebühren-

frei bei erster Ausstellung (2 Jahre gültig) 
- Kinderpass ab vollendetem 2. – 12. Lebens-

jahr: € 30,00 (5 Jahre gültig) 
- Reisepass ab vollendetem 12. Lebensjahr:  

€ 75,90 (10 Jahre gültig / mit Fingerprint) 
 
 

Gebührenbefreiung für Kinder: 
 
Bis zum 2. Geburtstag eines Kindes kann ein ge-
bührenfreier Reisepass oder Personalausweis be-
antragt werden. Bei erstmaliger Antragstellung 
für ein Reisedokument genau am 2. Geburtstag 
des Kindes kann ebenfalls ein gebührenbefreites 
Reisedokument ausgestellt werden, mit einer Gül-
tigkeitsdauer von 5 Jahren. 
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Personalausweis: 
 
Für die Beantragung eines Personalausweises gel-
ten dieselben Vorschriften wie beim Reisepass. 
Neu ist ab 2. August 2021, dass auch beim Per-
sonalausweis Fingerabdrücke (ab dem 12. Le-
bensjahr) abgenommen werden müssen und auf 
dem Chip gespeichert werden. 
 
Kosten: 
 
- bis zum 2. Lebensjahr: gebührenfrei 
- € 26,30 für Kinder von 2 bis 16 Jahren 
- € 61,50 für Erwachsene bzw. Kinder ab 16 

Jahren 
 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Inneres 
dürfen wir über den Start einer neuen Ausweis-

generation informie-
ren. 

Am 2. August 2021 
erfolgte der Start des 
neuen österreichi-
schen Personalaus-
weises. Der neue 

Personalausweis präsentiert sich dabei nicht 
nur in einem rundum erneuerten Design. Er 
bringt mit dem schon vom Reisepass bekann-
ten Chip für biometrische Daten und dem 
neuen QR-Code auch verbesserte Sicher-
heitsmerkmale im analogen & im digitalen 
Bereich.  

Zusätzlich dazu sorgen moderne Sicherheits-
features wie ein hochwertiger UV-Druck oder  

 
das Laserkippbild für höchsten Schutz der 
persönlichen Identität. 

Gerade der QR-Code auf der Rückseite des 
Personalausweises ist eine Besonderheit. Im 
QR-Code sind der Name, das auf dem Perso-
nalausweis abgebildete Foto und die „MRZ“ 
(Machine Readable Zone) gespeichert. Der 
Inhalt des QR-Codes ist einzigartig und mit 
der Person verknüpft, auf die der Personalaus-
weis ausgestellt wird. 
 

CHECK-AT: 
Neues Service mit Website & App 
Mit dem eigens entwickelten CHECK-AT 
Service haben Bürgerinnen und Bürger ab 
dem 02. Aug. 2021 die Möglichkeit, sich un-
ter der Website www.check-at.gv.at über die 
wichtigsten Sicherheitsmerkmale des neuen 
Personalausweises zu informieren.  
 
Darüber hinaus steht ab diesem Datum auch 
die neue CHECK-AT App kostenlos zum 
Download für Smartphones zur Verfügung. 
Mit der eigens entwickelten CHECK-AT App 
können der neue QR-Code und weitere Si-
cherheitsmerkmale des neuen Personalaus-
weises einfach und sicher digital unterstützt 
überprüft werden. Dieses Service steht allen 
interessierten Personen kostenfrei zur Verfü-
gung. 
 
Nicht österreichische Staatsbürger wenden sich 
bezüglich Passangelegenheiten bitte an die jewei-
lige Botschaft oder das Konsulat. 

  

 
 

Eltern-Kind-Zentrum Berndorf – freie Plätze  
 
 

In der EKIZ Spielgruppe ohne Mütter für Kin-
der ab ca. 2 Jahren sind ab September 2021 noch 
Plätze frei. Tag und Uhrzeit für diese Treffen wer-
den bei der Anmeldung bekanntgegeben.  
 

Ebenso sind auch in der EKIZ-Mutter-Kind-
Gruppe für Kinder ab ca. 10 Monaten Restplätze 
frei. Tag und Uhrzeit für diese Treffen werden 
auch bei der Anmeldung bekanntgegeben. 
 
 
 

In allen Gruppen stehen das Kennenlernen und 
der Umgang mit Gleichaltrigen, das gemeinsame  
Spielen, Singen und Basteln im Mittelpunkt.  
 
Die Mutter-Kind-Gruppe dient auch zum Erfah-
rungsaustausch zwischen den Müttern. Anschlie-
ßend gibt es dann eine wohlverdiente Jause. 
 
Anmeldung und Informationen für die EKIZ-
Gruppen bitte bei:  
Marion Weinmüller Tel.-Nr. 0676/4128530 
 

http://www.check-at.gv.at/
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Tag der offenen Tür der Flachgauer Tafel – 12.09.2021 
 

Die Flachgauer Tafel hat einen neuen Vereinssitz 
und eine neue Ausgabestelle und lädt deshalb alle 
Interessierten zu einem 
 
„Tag der offenen Tür“ am Sonntag, den  
12. September 2021 von 14.00 bis 18.00 Uhr in 
den Saal des Kulturhauses/Emailwerk (An-
ton-Windhager-Straße 7, 5201 Seekirchen) 
ein. 
 
15:00 Uhr: künstlerische Einlage im Publi-
kumssaal anschließend Segnung der Räum-
lichkeiten der Flachgauer Tafel.  

Führungen durch die Ausgabestelle Seekir-
chen: jede halbe Stunde - Anmeldung beim Ein-
gang zum Kulturhaus/Emailwerk am Veranstal-
tungstag möglich. 

 
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt!  
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flach-
gauer Tafel freuen sich auf viele Besucherinnen 
und Besucher! 
 
Bitte beachten: Covid-Präventionskonzept 3G 
Kontrolle 
 
Das Tafel-Team Berndorf sucht ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen zur Verstärkung in der Aus-
gabestelle Mattsee. Bei Interesse bitte bei Frau 
Margarethe Wirthenstätter unter Tel.-Nr. 
0650/98 44 666 melden. 

 

Blutspendeaktion am 14.09.2021 – 17:00 – 20:00 Uhr

Am Dienstag, den 14. September 2021 von 
17:00 – 20:00 Uhr findet in der Volksschule 
Berndorf wieder eine Blutspendeaktion statt. 
 
Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbild-
ausweis zu jeder Blutspende mit! 

 

Die Blutuntersuchung: 
 

Ihr Blut wird auf Risikofaktoren wie Aids, Hepa-
titis B, Hepatitis C, Syphilis sowie einen Leber-
wert untersucht. Zusätzlich wird Ihre Blutgruppe, 
der Rhesusfaktor und eventuell vorhandene Anti-
körper bestimmt. Auf Wunsch wird Ihnen gerne 
Ihr Befund zugeschickt. 

Wir ersuchen Sie deshalb, sich auch diesmal 
wieder recht zahlreich an der Blutspendeaktion 
zu beteiligen. Bedenken Sie bitte, dass auch Sie 
in die Lage kommen können, bei Verletzungen 
oder Operationen Blut zu benötigen.  

 

Kostenloses E-Bike Training in Berndorf - 16.09.2021 
 

Das Land Salzburg bietet kostenfrei ein zwei-
stündiges E-Bike-Training mit Theorie und 
Praxis für alle Personen mit Wohnsitz im Bun-
desland Salzburg an.  
Je besser Sie Ihr Rad kennen, desto besser können 
Sie Ihr Können einschätzen.  
 
Das kostenlose E-Bike Training findet in Bern-
dorf am 16. September 2021 von 13:00 bis 15:00 

Uhr am Hartplatz beim Sportplatz, 
Sportplatzstraße 9, 5165 Berndorf, statt.  
 
Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich. 
Anmeldungen bitte unter www.salzburgrad.at 
(siehe tieferstehendes Bild) oder auch gerne am 
Gemeindeamt Berndorf persönlich oder tele-
fonisch unter 06217/8133.  
Wir werden dann die Anmeldung für Sie im Inter-
net durchführen. 

http://www.salzburgrad.at/
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Falls Sie an diesem Tag nicht Zeit haben, besteht 
die Möglichkeit an einem dieser kostenlosen E-
Bike Trainings  
 
in Straßwalchen, Platz vor der Mittelschule, 
Aichbergstraße 1, 5204 Straßwalchen, am 08. 
Sept. 2021 von 09:00 bis 11:00 Uhr oder  
 
in Mattsee, Parkplatz Weyerbucht, Weyerbucht 1, 
5163 Mattsee, am 8. Sept. 2021 von 13:00 bis 
15:00 Uhr oder  
 
 
 
 
 

 
in Lamprechtshausen, Schulstraße, 5112 Lam-
prechtshausen, am 16. Sept. 2021 von 09:00 bis 
11:00 Uhr teilzunehmen.  
 
Mitzubringen: Geeignetes Schuhwerk, ev. Jause 
und Getränk, wenn vorhanden eigenes E-Bike 
und eigener Radhelm.  
Falls kein E-Bike oder Radhelm vorhanden sein 
sollte, stehen diese auch kostenlos zur Verfügung. 
 
Dieses E-Bike Training findet bei jedem Wetter 
statt. Sollte aufgrund der schlechten Witterung 
kein Radfahren möglich sein, werden Rad- und 
Helmchecks sowie die Theorieinhalte durch-
geführt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammen Leben heißt auch Rücksicht nehmen 

Auch heuer gab es wieder 
einige Beschwerden, dass 
die Ruhezeiten beim Rasen-
mähen etc. nicht eingehal-
ten wurden. 
Bilder: Pixabay 

 

Oft ist es uns nicht einmal bewusst, dass unsere 
Arbeiten, die wir fleißig und gewissenhaft durch-
führen, den netten Nachbarn von nebenan stören 
könnten. 
 
Wir möchten daher wieder einmal die ortspolizei-
liche Empfehlung der Gemeinde Berndorf, die 
auch für Hunde- und Pferdebesitzer wichtig ist, in 
Erinnerung rufen:  
 
Verwendung von lärmverursachenden Ar-
beits-, Garten- und Freizeitgeräten  
 

Die Verwendung von lärmverursachenden Ar-
beits-, Garten- und Freizeitgeräten soll an Sonn- 
und Feiertagen gänzlich und ansonsten in der Zeit 
von 12.00 bis 13.30 Uhr und von 20.00 bis 07.00 
Uhr unterbleiben.  

 
Entfernung von Hunde- und Pferdekot  

 
Außerhalb 

von Gebäu-
den und von 

ausreichend 
eingefriede-

ten Grundflä-
chen soll 
Hunde- und 

Pferdekot von jenen Personen unverzüglich ent-
fernt werden, denen die Verwahrung oder Beauf-
sichtigung des Tieres obliegt.  

 

…für die Anmel-
dung hier diesen ro-
ten Button ankli-
cken – www.salz-
burgrad.at. 

http://www.salzburgrad.at/
http://www.salzburgrad.at/
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Hundeverbot auf Kinderspiel- und Sportplät-
zen  
 
Das Mitführen oder Freilaufenlassen von Hunden 
auf öffentlichen oder öffentlich zugänglichen ge-
kennzeichneten Kinderspiel- und Sportplätzen 
soll unterlassen werden.  
 
Hundeleinen- bzw. Maulkorbzwang  
 
Punkt 1: Im Gebiet der Gemeinde Berndorf b. 
Sbg. sollen Hunde außerhalb von Gebäuden und 
von ausreichend eingefriedeten Grundflächen 
entweder mit einem Maulkorb versehen sein oder 
so an der Leine geführt werden, dass eine jeder-
zeitige Beherrschung des Tieres möglich ist. 
Diese Empfehlung gilt nicht außerhalb von Orts-
gebieten und Siedlungen, wenn die Hundehalterin 
oder der Hundehalter mit ihrem Hund / ihren  
 

 
Hunden nachweislich eine der folgenden Ausbil-
dungen bzw. eine gleich- oder höherwertige Aus-
bildung absolviert hat: BgH 1 oder IPO 1.  
 
Punkt 2: Die Empfehlung des Punkt 1 gilt zudem 
nicht, wenn das Mitführen eines Hundes eine sol-
che Beschränkung ausschließt (z.B. bei Hunden  
im Einsatz mit Sicherheitsorganen, Lawinensuch-
hunden, Jagdhunden, Assistenzhunden) oder ein 
Nachweis mitgeführt wird, dass sich der Hund in 
einer Ausbildung zu einem so eingesetzten Hund 
befindet.  
 
Darum unsere Bitte: 
 
Nehmen Sie Rücksicht, helfen Sie sich gegensei-
tig und tragen Sie damit zu einem lebenswerten 
Berndorf bei. Danke! 
 

Informationen der Polizei  
 

Mit dem Schulanfang beginnt für viele Kinder 
wieder der „Ernst des Lebens“ und damit verbun-
den auch die Gefahren des Schulweges. 
 
Besonders die Jüngsten, die erstmalig alleine den 
Weg zur Schule gehen, sind besonderen Gefahren 
ausgesetzt. 
 
Es liegt nun an allen Verkehrsteilnehmern, insbe-
sondere an den Kraftfahrzeuglenkern, speziell  
im Ortsgebiet und Schulbereich erhöhte Vorsicht 
walten zu lassen. 
 
Aber nicht nur der motorisierte Verkehrsteilneh-
mer sondern auch jedes Schulkind und dessen El-
tern sollten ihren Teil dazu beitragen, um einem 
möglichst „unfallfreien Schuljahr“ entgegense-
hen zu können. 

 
Darum fordert die Polizeiinspektion Obertrum als 
zuständige Sicherheitsdienststelle die Erzie-
hungsberechtigten der Schüler auf, folgende 
Punkte für einen sicheren Schulweg zu beachten: 
 
 Statten Sie Ihr Kind mit einer entsprechenden 

Straßenbekleidung aus. Diese soll hell und 
möglichst mit reflektierenden Streifen verse-
hen sein. Damit soll gewährleistet sein, dass 

die Kinder von den Kraftfahrzeuglenkern 
besser bzw. früher erkannt werden. 

 Weisen Sie Ihr Kind an, Gehsteige, Geh- und 
Radwege sowie zum Überqueren der Fahr-
bahn den Schutzweg (Zebrastreifen) zu be-
nützen. 

 Begleiten Sie Ihr Kind - vor allem die Schul-
anfänger - in der ersten Zeit öfters auf dem 
Weg zur Schule und übernehmen Sie dabei 
eine Vorbildfunktion. 

 Beachten Sie bei der Beförderung von Kin-
dern im Auto, dass diese den Sicherheitsgurt 
bzw. die erforderlichen Rückhalteeinrichtun-
gen (Kindersitz, Sitzkissen) ordnungsgemäß 
verwenden.  
 

Die Polizeiinspektion Obertrum wird zu Schul-
beginn in den ersten und zweiten Klassen der 
Volksschulen eine Schulverkehrserziehung 
durchführen. 
 

Um Ihre Sicherheit bemüht  
Polizeiinspektion Obertrum am See 

Tel.: 059 133 5123,  
E-Mail: pi-s-obertrum@polizei.gv.at 

 
 
 
 

*********************** 
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Gemeinsam gegen Dämmerungsein-
brüche 
 

Die Herbst- und Wintermonate stehen wieder ein-
mal bevor, wodurch das Risiko des vermehrten 
Auftretens von sogenannten Dämmerungseinbre-
chern steigt. 
 
Die Kriminalprävention des Landeskriminalam-
tes Salzburg möchte nun - so wie auch in den ver-
gangenen Jahren - auf diesem Wege mit dieser In-
formation an Sie herantreten. 
 
Das Landeskriminalamt darf darauf hinweisen, 
dass es im Bedarfsfalle gerne kostenlose Beratun-
gen zum Thema Einbruchsschutz durchführt.  
 
Erreichbar unter: 
Landeskriminalamt Salzburg, AB 4 – Kriminal-
prävention, Telefon: 059 133 50 3333  
oder per Mail: LPD-S-LKA-Kriminalpraeven-
tion@polizei.gv.at 

 
 
  

60 Jahre Salzburger Bildungswerk - Berndorf 

Als Beilage dürfen wir Ihnen die Einladung und 
zugleich das Programm für den „Tag der Begeg-
nung“ am Samstag, den 25. Sept. 2021 präsentie-
ren. 
 
Aus Anlass - 60 Jahre Salzburger Bildungswerk 
– Berndorf - wird dieser besondere Tag von vie-
len Berndorfern mit Workshops, Lesungen und 
Vorträgen gestaltet. 
 
Anmeldungen bis 17. September 2021 per E-Mail 
an:  
bildungswerk.berndorf@sbw.salzburg.at oder per 
Telefon bei Bernadette Ober – Tel.-Nr. 
0680/2468172 – oder Barbara Buttenhauser – 
Tel.-Nr. 0664/1521851 

Auf einen schönen Tag freuen sich der Vorsit-
zende Bgm. Johann Stemeseder und die Bil-
dungswerkleiterinnen Bernadette Ober mit Bar-
bara Buttenhauser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:LPD-S-LKA-Kriminalpraevention@polizei.gv.at
mailto:LPD-S-LKA-Kriminalpraevention@polizei.gv.at
mailto:bildungswerk.berndorf@sbw.salzburg.at
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Österreichweite Sirenenprobe am 2. Oktober 2021
 

Wie jedes Jahr findet heuer am 2. Oktober 2021 
in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr die 
alljährliche Sirenenprobe (Zivilschutz-Probe-
alarm) statt, wobei der zeitliche Ablauf wie folgt 
geplant ist: 
 
12:00 Uhr:  Sirenenprobe (15 Sekunden Dauer- 
                    ton) 
12:15 Uhr:  Warnung (3 Minuten gleich blei- 
                    bender Dauerton) 

 

12:30 Uhr:  Alarm (1 Minute auf- und ab 
                   schwellender Heulton) 
12:45 Uhr:  Entwarnung (1Minute gleich blei- 
                   bender Dauerton) 
 
Nähere Informationen erhalten Sie beim Land 
Salzburg unter der Tel.-Nr. 0662/8042-5454  
oder unter www.salzburg.gv.at/sicherheit 
und auch an der Amtstafel der Gemeinde Bern-
dorf. 

 
 

 

Berndorfer Jobbörse 
 

BeeVital GmbH sucht ab sofort für die Arbeits-
stätte in Berndorf: 
 
- handwerklich geschickte(n) Lagerleiter/in 

(Vollzeit) und 

- Unterstützung für die Buchhaltung –  

Halbtags bzw. Vollzeit möglich. 

 

Bewerbungen bitte an:  
Firma BeeVital GmbH 
Hauptstraße 23, 5165 Berndorf b. Sbg. 
Tel.-Nr. 06219/20645 oder per E-Mail: 
apply@beevital.com 
 
 

 

 

 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 

 

Johann Stemeseder 
Bürgermeister 
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